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Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze Bei der Zusatzbezeichnung „Klinische

Neuropsychologie“ handelt es sich um
eine besondere Qualifikation i.S. des § 37
Abs. 2 BPL-RL, die auch bei einem
Psychologischen Psychotherapeuten
einen qualifikationsbezogenen
Sonderbedarf begründen kann.

Normenkette SGB 5 § 101 Abs 1 S 1 Nr 3
SGB 5 § 72 Abs 1 S 2 i.V.m. § 36 BPL-RL
SGB 5 § 72 Abs 1 S 2 i.V.m. § 37 BPL-RL

1. Instanz

Aktenzeichen S 4 KA 4234/16
Datum 04.02.2019

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 KA 1064/19
Datum 23.11.2021

3. Instanz

Datum -

Die Berufungen des Beklagten und der Beigeladenen zu 1) gegen das
Urteil des Sozialgerichts Stuttgart vom 04.02.2019 werden
zurÃ¼ckgewiesen.

Der Beklagte und die Beigeladene zu 1) tragen die Kosten
desÂ Berufungsverfahrens je zur HÃ¤lfte mit Ausnahme derÂ 
auÃ�ergerichtlichen Kosten der Ã¼brigen Beigeladenen, die diese selbst
zu tragen haben. Im Ã�brigen verbleibt es bei der Kostenentscheidung der
ersten Instanz.

Der Streitwert fÃ¼r das Berufungsverfahren wird endgÃ¼ltig auf
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105.000,00 â�¬ festgesetzt.

Â 

Tatbestand

Die KlÃ¤gerin begehrt eine Sonderbedarfszulassung zur
vertragspsychotherapeutischen Versorgung mit hÃ¤lftigem Versorgungsauftrag.

Die KlÃ¤gerin ist Diplom-Psychologin und seit dem 04.01.1999 approbierte
Psychologische Psychotherapeutin, seit dem 06.11.2002 mit der Anerkennung im
Psychotherapie-Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie. Seit dem 01.08.1995 war
sie in einem neurologischen (teilstationÃ¤ren) Rehabilitationszentrum (Kliniken S) in
S1 tÃ¤tig. AuÃ�erdem war sie von 2004 bis 2013 freie Mitarbeiterin in einer
psychotherapeutischen Praxis in S1. Seit dem 01.04.2013 fÃ¼hrt sie nebenberuflich
eine Privatpraxis fÃ¼r Neuropsychologie und Psychotherapie in S1. Der
Planungsbereich der Stadt S1 ist fÃ¼r die Gruppe der Psychotherapeuten wegen
Ã�berversorgung gesperrt.

Die KlÃ¤gerin erwarb am 29.07.2009 die Zusatzbezeichnung Klinische
Neuropsychologie. Nach Â§Â 18 der ab 14.12.2012 geltenden
Weiterbildungsordnung der L B (WBO PT-BW) umfasst der Bereich Klinische
Neuropsychologie die Vorbeugung, Erkennung, Behandlung und Rehabilitation
hirngeschÃ¤digter Patienten unter Einbezug ihrer familiÃ¤ren und beruflichen
Situation. Der Erwerb der Zusatzbezeichnung erforderte unter anderem eine
zweijÃ¤hrige klinische TÃ¤tigkeit in Vollzeit (oder bei entsprechend lÃ¤ngerer Dauer
in Teilzeit) auf Weiterbildungsstellen fÃ¼r Klinische Neuropsychologie oder
klinischen Stellen. Davon war mindestens ein Jahr in zur Weiterbildung
zugelassenen stationÃ¤ren Einrichtungen der Neurologie oder Neurologischen
Rehabilitation abzuleisten. Bis zu einem Jahr konnte sie in einer zur Weiterbildung
zugelassenen Praxis oder Ambulanz abgeleistet werden. DarÃ¼ber hinaus
erforderte die Weiterbildung mindestens 100 Stunden fallbezogene Supervision und
mindestens 400 Stunden theoretische Weiterbildung.

Die KlÃ¤gerin beantragte am 15.01.2015 beim Zulassungsausschuss fÃ¼r Ã�rzte im
Bezirk der Beigeladenen zu 1) die vertragsÃ¤rztliche Zulassung fÃ¼r Leistungen der
neuropsychologischen Therapie und Diagnostik als Sonderbedarfszulassung mit
hÃ¤lftigem Versorgungsauftrag. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie aus, dass die
entsprechenden Leistungen nach den GebÃ¼hrenordnungspositionen (GOP) 30930
bis 30935 des Einheitlichen BewertungsmaÃ�stabs (EBM) im Jahr 2013 Bestandteil
des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung geworden seien. Es
bestehe im Planungsbereich S1 fÃ¼r solche Leistungen ein spezifischer und
dauerhafter Versorgungsbedarf. Der einzige im Planungsbereich zugelassene
Psychotherapeut, der ebenfalls Ã¼ber eine entsprechende Zusatzbezeichnung
verfÃ¼ge, kÃ¶nne diesen Bedarf nicht decken. Die KassenÃ¤rztliche
Bundesvereinigung (KBV) habe in einem Rundschreiben mitgeteilt, dass zur
Abdeckung des Versorgungsbedarfs das Instrument der Sonderbedarfszulassung
eingesetzt werden kÃ¶nne. Sie verfÃ¼ge mit dem Erwerb der Zusatzbezeichnung
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Klinische Neuropsychologie auch Ã¼ber die erforderlichen Kenntnisse und
FÃ¤higkeiten fÃ¼r eine entsprechende Sonderbedarfszulassung.

Der Zulassungsausschuss lehnte den Antrag durch Beschluss vom 07.05.2015 bzw.
Bescheid vom 25.09.2015 ab. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte er aus, dass weder ein
lokaler noch ein qualifikationsbezogener Sonderbedarf im Sinne der Â§Â§ 36, 37 der
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) Ã¼ber die Bedarfsplanung
sowie die MaÃ�stÃ¤be zur Feststellung von Ã�berversorgung und Unterversorgung
in der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung (Bedarfsplanungs-Richtlinie; ) festgestellt
werden kÃ¶nne. Die Versorgungslage sei im Planungsbereich aufgrund der
tatsÃ¤chlich bestehenden VersorgungsmÃ¶glichkeit ausreichend und
zweckmÃ¤Ã�ig und rechtfertige die Erteilung einer lokalen Sonderbedarfszulassung
nicht. Die von der KlÃ¤gerin erworbene Zusatzbezeichnung Klinische
Neuropsychologie stelle auch keine besondere Qualifikation im Sinne des Â§ 37 BPL-
RL dar, weswegen eine qualifikationsbezogene Sonderbedarfszulassung ebenfalls
nicht erteilt werden kÃ¶nne. Im Ã�brigen sei jedenfalls kein dauerhafter
Versorgungsbedarf fÃ¼r Leistungen der klinischen Neuropsychologie nach Â§ 36
Abs. 5 BPL-RL zu erkennen.

Die KlÃ¤gerin legte am 07.10.2015 Widerspruch ein. Bei der Zusatzbezeichnung
Klinische Neuropsychologie handele es sich um eine besondere Qualifikation, die
einen qualifikationsbezogenen Sonderbedarf rechtfertigen kÃ¶nne. Die
Zusatzbezeichnung stehe den in Â§ 37 Abs. 2 S. 1 BPL-RL genannten Qualifikationen
vom zeitlichen und qualitativen Umfang her gleich. Diese EinschÃ¤tzung werde
auch durch die KassenÃ¤rztliche Bundesvereinigung sowie die Zulassungs- und
BerufungsausschÃ¼sse in Baden-WÃ¼rttemberg, Bayern, Berlin, Hamburg,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein geteilt. Entsprechende
AntrÃ¤ge auf eine qualifikationsbezogene Sonderbedarfszulassung seien mehrfach
positiv beschieden worden. FÃ¼r den Bereich der klinischen Neuropsychologie
bestehe im Planungsbereich ein erheblicher, spezifischer zugleich aber ungedeckter
Versorgungsbedarf. Dieser Versorgungsbedarf sei ausweislich vorliegender Studien
fÃ¼r das Stadtgebiet S1 auf mindestens 462 bis 602 neuropsychologische
BehandlungsfÃ¤lle zu beziffern. Dem stehe ein einziger Leistungserbringer mit
Abrechnungsbefugnis im neuropsychologischen Bereich gegenÃ¼ber. Die
VersorgungslÃ¼cke kÃ¶nne durch Leistungen der KlÃ¤gerin geschlossen werden.
DafÃ¼r bedÃ¼rfe es Leistungen in einem Umfang, die es erlaubten, dauerhaft eine
wirtschaftlich tragfÃ¤hige Praxis zu fÃ¼hren. Es sei faktisch ausgeschlossen, dass
das bestehende Versorgungsdefizit ohne die begehrte Sonderbedarfszulassung
durch die bereits zugelassenen Leistungserbringer gedeckt werde.

Der beklagte Berufungsausschuss wies den Widerspruch der KlÃ¤gerin durch
Beschluss vom 17.02.2016 bzw. Bescheid vom 12.07.2016 zurÃ¼ck. Die
Zusatzbezeichnung Klinische Neuropsychologie begrÃ¼nde keine besondere
Qualifikation im Sinne des Â§ 37 BPL-RL. Eine Zusatzbezeichnung kÃ¶nne einen
qualifikationsbezogenen Sonderbedarf nur dann begrÃ¼nden, wenn sie den in
Â§Â 37 Abs. 2 S. 1 BPL-RL genannten Qualifikationen (Schwerpunkt, fakultative
Weiterbildung oder besondere Fachkunde fÃ¼r das Facharztgebiet nach der
Weiterbildungsordnung) vom zeitlichen und qualitativen Umfang her gleichstehe.
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Dies sei fÃ¼r die Zusatzbezeichnung Klinische Neuropsychologie nicht der Fall, da
die Weiterbildungszeit lediglich 24 Monate betrage. Zudem stehe die
Zusatzbezeichnung einer groÃ�en Bandbreite unterschiedlicher medizinischer
Fachgebiete offen, was gegen eine spezifische Qualifikation in einem bestimmten
Fachgebiet spreche. Letztlich handele es sich um ein Querschnittsfach.
UnabhÃ¤ngig davon liege ein dauerhafter Versorgungsbedarf im Sinne des Â§ 36
Abs. 5 BPL-RL nicht vor. Es sei vielmehr mit einer VergrÃ¶Ã�erung des Angebots an
neuropsychologischen Leistungen zu rechnen, denn die Zusatzbezeichnung werde
erst seit dem Jahr 2012 verliehen. Daher bestehe die konkrete MÃ¶glichkeit, dass
andere VertragsÃ¤rzte in naher Zukunft ebenfalls die Zusatzbezeichnung erhielten.
Der derzeit bestehende Bedarf rechtfertige allein die Erteilung einer
ErmÃ¤chtigung, die jedoch von der KlÃ¤gerin nicht beantragt worden sei.

Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 05.08.2016 Klage zum Sozialgericht Stuttgart (SG)
erhoben. Die Zusatzweiterbildung Klinische Neuropsychologie kÃ¶nne sehr wohl
einen qualifikationsbezogenen Sonderbedarf begrÃ¼nden. Dem stehe nicht
entgegen, dass die Weiterbildungszeit nur 24 Monate betrage. So habe das
Bundessozialgericht (BSG) bereits entschieden, dass die Zusatzbezeichnung Kinder-
Pneumologie eine besondere Qualifikation im Sinne des Â§ 37 Abs. 2 S. 2 BPL-RL
darstelle. Zwar betrage die Weiterbildungszeit fÃ¼r diese Zusatzbezeichnung 36
Monate, allerdings kÃ¶nnten 12 Monate davon wÃ¤hrend der Facharztweiterbildung
abgeleistet werden. Eine solche AnrechnungsmÃ¶glichkeit bestehe bei der hier
streitgegenstÃ¤ndlichen Zusatzweiterbildung nicht. Unzutreffend sei zudem, dass
die Zusatzbezeichnung Klinische Neuropsychologie einer groÃ�en Bandbreite an
Fachgebieten offenstehe. Ã�ber die nach der WBO PT-BW erforderlichen
Grundkenntnisse als Eingangsvoraussetzung zum Erwerb der Zusatzbezeichnung
dÃ¼rften neben den Psychotherapeuten allenfalls Neurologen und Psychiater
verfÃ¼gen. Der Beklagte kÃ¶nne auch nicht mehr leugnen, dass ein
Versorgungsbedarf fÃ¼r neuropsychologische Leistungen bestehe. SchlieÃ�lich
habe der Zulassungsausschuss der KlÃ¤gerin nach Klageerhebung durch Beschluss
vom 18.08.2016 bzw. Bescheid vom 07.12.2016 mit Wirkung vom 19.08.2016 bis
31.08.2018 (verlÃ¤ngert durch Beschluss vom 08.08.2018 mit Wirkung bis zum
30.09.2020) eine ErmÃ¤chtigung zur DurchfÃ¼hrung der neuropsychologischen
Therapie (GOP 30930 bis 30935 EBM) erteilt. Im Ã�brigen sei auch keineswegs zu
erwarten, dass sich niedergelassene Psychotherapeuten oder VertragsÃ¤rzte
kÃ¼nftig vermehrt in der Neuropsychologie weiterbilden wÃ¼rden. SchlieÃ�lich
setze die Weiterbildung eine zweijÃ¤hrige klinische (Vollzeit-)TÃ¤tigkeit voraus, die
neben der Wahrnehmung eines bestehenden Versorgungsauftrages faktisch nicht
abgeleistet werden kÃ¶nne.

Der Beklagte ist der Klage unter Verweis auf sein Vorbringen im
Widerspruchsbescheid entgegengetreten. Das SG hat mit Urteil auf Grund
mÃ¼ndlicher Verhandlung vom 04.02.2019 die Beklagte unter Aufhebung des
Beschlusses vom 17.02.2016 verpflichtet, den Widerspruch der KlÃ¤gerin wegen
Sonderbedarfszulassung im Umfang eines halben Versorgungsauftrages unter
Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden. Im Ã�brigen hat
es die Klage abgewiesen. Zur BegrÃ¼ndung hat das SG ausgefÃ¼hrt, die Klage sei
unzulÃ¤ssig, soweit die KlÃ¤gerin die Zulassung im Rahmen eines vollen

                             4 / 11



 

Versorgungsauftrages begehre. Dies habe sie im Verwaltungsverfahren nicht
beantragt, sondern erst im anschlieÃ�enden Klageverfahren. Gleiches gelte fÃ¼r
die hilfsweise Klage auf Neubescheidung eines entsprechenden Antrags im Umfang
eines vollen Versorgungsauftrags. Die im Ã�brigen zulÃ¤ssige Klage sei wegen
fehlender Spruchreife unbegrÃ¼ndet, soweit die KlÃ¤gerin die Erteilung einer
Sonderbedarfszulassung im Umfang eines halben Versorgungsauftrags begehre. Die
Ã¤uÃ�erst hilfsweise erhobene Bescheidungsklage sei jedoch begrÃ¼ndet, denn
der Beschluss des Beklagten vom 17.02.2016, ausgefertigt durch Bescheid vom
12.07.2016, sei rechtswidrig und verletze die KlÃ¤gerin in ihren Rechten. Nach Â§
37 Abs. 1, Abs. 2 BPL-RL erfordere die Anerkennung eines qualifikationsbezogenen
Sonderbedarfs die PrÃ¼fung und Feststellung einer bestimmten Qualifikation und
die PrÃ¼fung und Feststellung eines entsprechenden besonderen
Versorgungsbedarfs in einer Region durch den Zulassungsausschuss. Die KlÃ¤gerin
verfÃ¼ge mit dem Erwerb der Zusatzbezeichnung Klinische Neuropsychologie
Ã¼ber eine besondere Qualifikation im Sinne des Â§ 37 Abs. 2 BPL-RL. Die Kammer
habe keine Bedenken, die Vorschrift des Â§Â 37 Abs. 2 S. 2 BPL-RL Ã¼ber die
besondere Qualifikation bei Zusatzweiterbildungen oder Zusatzbezeichnungen auch
auf die Psychologischen Psychotherapeuten anzuwenden. Weder lasse sich eine
Unanwendbarkeit aus den Regelungen der BPL-RL ableiten noch seien andere
GrÃ¼nde ersichtlich, die gegen eine Anwendbarkeit sprechen wÃ¼rden, jedenfalls
soweit tatsÃ¤chlich eine Gleichwertigkeit im Sinne des Â§ 37 Abs. 2 S. 2 BPL-RL zu
den in Abs. 2 Satz 1 der Vorschrift genannten Qualifikationen bestehe. Die
entsprechende Zusatzbezeichnung Klinische Neuropsychologie stehe den in Â§ 37
Abs. 2 S. 1 BPL-RL genannten Qualifikationen sowohl vom zeitlichen als auch vom
qualitativen Umfang her gleich. Der Erwerb der Zusatzbezeichnung Klinische
Neuropsychologie erfordere eine Weiterbildungszeit von zwei Jahren klinischer
TÃ¤tigkeit in Vollzeit zuzÃ¼glich 400 Stunden Theorie und 100 Stunden
fallbezogener Supervision. Damit stehe sie der fakultativen Weiterbildung im Sinne
des Â§ 37 Abs. 2 S. 1 BPL-RL im zeitlichen Umfang gleich. Die
Weiterbildungskategorie â��fakultative Weiterbildungâ�� habe sich erstmals in der
(Muster-)Weiterbildungsordnung der BundesÃ¤rztekammer von 1992 gefunden,
bevor diese im Jahr 2003 novelliert und die Kategorie der fakultativen Weiterbildung
aufgegeben worden sei. Auf die (Muster-) Weiterbildungsordnung des Jahres 1992
mÃ¼sse bei der PrÃ¼fung der zeitlichen und qualitativen Gleichwertigkeit
gleichwohl zurÃ¼ckgegriffen werden, da die BPL-RL seit ihrer Neufassung vom
09.03.1993 und noch bis heute auf diesen Begriff als Kategorie der Weiterbildung
abstelle. Der Erwerb der fakultativen Weiterbildung habe jedoch ebenfalls lediglich
eine Weiterbildungszeit von zwei Jahren erfordert. Der beklagte
Berufungsausschuss habe â�� von seinem Rechtsstandpunkt aus konsequent â��
zu einem etwaig bestehenden Versorgungsbedarf auf dem Gebiet der klinischen
Neuropsychologie in dem angegriffenen Bescheid jedoch keine Feststellungen
getroffen. Solcher Feststellung hÃ¤tte es indes bedurft. Das erkennende Gericht
kÃ¶nne jedoch nicht darÃ¼ber entscheiden, ob ein entsprechender besonderer und
dauerhafter Versorgungsbedarf i. S. d. Â§ 36 Abs. 5 iVm. Â§ 37 Abs. 1 lit. b) BPL-RL
im Planungsbereich bestehe.

Gegen das dem Beklagten und der Beigeladenen zu 1) am 28.02.2019 zugestellte
Urteil haben diese am 26.03.2019 Berufung zum Landessozialgericht (LSG) Baden-
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WÃ¼rttemberg eingelegt. 

Die KlÃ¤gerin ist in der Sitzung des Zulassungsausschusses vom 26.02.2020 mit
Wirkung zum 01.04.2020 als Psychologische Psychotherapeutin im Wege der
Nachbesetzung fÃ¼r einen Vertragsarztsitz mit hÃ¤lftigem Versorgungsauftrag zur
vertragspsychotherapeutischen Versorgung zugelassen worden. Ihre Anstellung in
der Klinik hat sie zum 31.12.2020 beendet.

Der Beklagte ist der Auffassung, dass fÃ¼r die Sonderbedarfsfeststellung als
notwendige BefÃ¤higung verlangt werde, dass sie einem â��Schwerpunktâ��, einer
â��fakultativen Weiterbildungâ�� bzw. einer â��besonderen Fachkundeâ��
gleichkommen mÃ¼sse. Nur dann werde aus einer Ã¤rztlichen Subspezialisierung
eine fÃ¼r die Sonderbedarfsfeststellung ausreichend bedeutsame Qualifikation. Die
angegriffene Entscheidung Ã¼bersehe, dass besondere Qualifikationen, auch wenn
sie in einer Weiterbildungsordnung zu einer Zusatzbezeichnung fÃ¼hrten, nicht
pauschal zu einem Anspruch auf Sonderbedarfszulassung fÃ¼hren kÃ¶nnten.
Vielmehr seien Subqualifizierungen im Ã¤rztlichen und psychotherapeutischen
Bereich in differenzierter Einzelbetrachtung nur dann als Voraussetzung fÃ¼r eine
Sonderbedarfszulassung zu betrachten, wenn die in Frage stehende
weiterbildungsrechtliche Qualifikation die Voraussetzungen des Â§ 37 Abs. 2 BPL-RL
erreiche. Dies gelte ganz besonders fÃ¼r Sonderbedarfszulassungen im Bereich der
Psychotherapeuten. In diesem Bereich hÃ¤tten sich nÃ¤mlich durch
Rechtsprechung und vertragsÃ¤rztliche Regelungen schon anerkannte
Sonderqualifikationen i. S. d. Â§ 37 Abs. 2 BPLRL herausgebildet, die sachlich die
psychoanalytisch begrÃ¼ndeten Verfahren einerseits und andererseits Methoden
der Verhaltenstherapie betrÃ¤fen. Bei einer Sonderbedarfsfeststellung sei also von
vornherein der entsprechend methodenspezifische Bedarf zu ermitteln. Bei der
teleologischen Auslegung des Â§ 37 Abs. 2 S. 1 und 2 BPL-RL sei jedenfalls zu
berÃ¼cksichtigen, dass der Sonderbedarf auf eine VersorgungslÃ¼cke bezogen
sein mÃ¼sse, die nicht nur spezielle Leistungen eines Fachgebiets erfasse, sondern
auch in bestimmter Weise die Breite eines Versorgungsbereichs betreffe. Denn nur
dann stehe eine Sonderbedarfszulassung in Frage. Es bleibe materiell zu prÃ¼fen,
ob die hier in Frage stehende Qualifikation der â��Klinischen Neuropsychologieâ��
vom zeitlichen und qualitativen Umfang her den in Â§ 37 Abs. 2 S. 1 BPL-RL
genannten besonderen Qualifikationen entspreche. Entscheidend seien dabei nicht
Begrifflichkeiten, sondern allein die inhaltliche Qualifikation, die gleichwertig sein
mÃ¼sse. Entgegen der pauschalen Annahme im Urteil des SG sei dies bei der hier
in Frage stehenden 2-jÃ¤hrigen Weiterbildung zur Klinischen Neuropsychologie
nicht der Fall. BerÃ¼cksichtige man die an der Bedarfsplanung orientierte
Auslegung der Voraussetzungen fÃ¼r einen qualifikationsbezogenen Bedarf ebenso
wie das aus Â§ 37 Abs. 2 S. 2 BPL-RL folgende Gleichstellungsgebot einer
Zusatzbezeichnung hinsichtlich der inhaltlichen Qualifikation, so sei im Ergebnis
festzustellen, dass eine gleichwertige Qualifikation i.S. der genannten Vorschrift
eine Weiterbildungszeit von 36 Monaten erfordere. Die fÃ¼r einen Sonderbedarf
nicht ausreichende Qualifikation folge auch daraus, dass die hier in Frage stehende
Qualifikation anders als bei den primÃ¤ren Sonderbedarfsvoraussetzungen nicht auf
eine spezifische TÃ¤tigkeit im Zusammenhang mit einer Facharztqualifikation
bezogen sei, sondern die Ã¤rztliche TÃ¤tigkeit einer Anzahl weiterer FachÃ¤rzte
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abrunden kÃ¶nne. Das seien im vorliegenden Fall FachÃ¤rzte fÃ¼r Neurologie,
Nervenheilkunde, Psychiatrie, Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und
Jugendmedizin mit der Berechtigung zum FÃ¼hren der Schwerpunktbezeichnung
NeuropÃ¤diatrie, Neurochirurgie und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die
Zusatzweiterbildung stehe damit unterschiedlichen Fachgebieten offen.
AnknÃ¼pfungspunkt seien Patienten mit HirnschÃ¤digung. Eine solche
â��Querschnittzusatzweiterbildungâ�� erfÃ¼lle das fÃ¼r eine
Sonderbedarfsfeststellung notwendige Merkmal der besonderen Qualifikation fÃ¼r
die Subqualifizierung eines bestimmten Fachgebiets in jedem Fall nicht.

Die Beigeladene zu 1) schlieÃ�t sich inhaltlich den AusfÃ¼hrungen des Beklagten
an. Entgegen ihres ursprÃ¼nglichen Vorbringens hat sie in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung am 23.11.2021 aufgrund der aktuellen Weiterbildungsordnung der L2
B in der Fassung vom 18.05.2020 am Erfordernis einer Weiterbildungszeit von 36
Monaten nicht mehr festgehalten. 

Die Beklagte und Beigeladene zu 1) beantragen,

das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart vom 04.02.2019 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Berufungen zurÃ¼ckzuweisen.

Die KlÃ¤gerin meint, die Zusatzbezeichnung â��Klinische Neuropsychologieâ��
stelle eine besondere Qualifikation im Sinne des Â§ 37 Abs. 2 BPL-RL dar. Der
notwendige besondere Versorgungsbedarf liege vor. Das SG habe mit der
BegrÃ¼ndung, dass die Bedarfsplanungsrichtlinie seit ihrer Neufassung bis heute
auf den Begriff der fakultativen Weiterbildung als Kategorie der Weiterbildung
abstelle, vÃ¶llig zutreffend auf die (Muster-) Weiterbildungsordnung der
BundesÃ¤rztekammer des Jahres 1992 Bezug genommen. Auch nach der aktuellen
Muster-Weiterbildungsordnung seien fÃ¼r die Zusatz-Weiterbildung â��Kinder- und
Jugend-Pneumologieâ�� als Weiterbildungszeit nicht mehr 36, sondern 24 Monate
vorgesehen. Nach der Rechtsprechung des BSG erfÃ¼lle diese Zusatz-
Weiterbildung ausdrÃ¼cklich die Kriterien des Â§ 37 Abs. 2 BPL-RL und sei als
besondere Qualifikation im Sinne der Norm anerkannt (vgl. Urteil vom 02.09.2009
â�� B 6 KA 34/08 R). Mit der Ã�nderung der Muster-Weiterbildungsordnung werde
erneut deutlich, dass die Gleichwertigkeit im Sinne des Â§ 37 Abs. 2 S. 2 BPL-RL
nicht die von dem Beklagten und der Beigeladenen zu 1) geforderte
Weiterbildungszeit von 36 Monaten voraussetze. Nach der aktuellen Muster-
Weiterbildungsordnung wÃ¼rden auch die Schwerpunktkompetenzen eine
Weiterbildungszeit von 24 Monaten vorsehen (z.B. Kinder-Kardiologie,
GynÃ¤kologische Onkologie). Es handle sich bei der Zusatzbezeichnung
â��Klinische Neuropsychologieâ�� um ein ganz eigenes Verfahren und nicht nur um
eine â��bloÃ�e Erweiterungâ�� einer Richtlinientherapie. Dass der notwendige
Versorgungsbedarf vorliege, stehe schon deshalb fest, weil ihr nun bereits zum
wiederholten Mal fÃ¼r einen Zeitraum von zwei Jahren eine ErmÃ¤chtigung zur
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Teilnahme an der ambulanten vertragsÃ¤rztlichen Versorgung zur DurchfÃ¼hrung
der neuropsychologischen Therapie erteilt worden sei. Die Erteilung der
ErmÃ¤chtigung setze eine BedarfsprÃ¼fung voraus. Nach Â§ 5 Abs. 1
Bundesmantelvertrag-Ã�rzte (BMV-Ã�) kÃ¶nne in AusnahmefÃ¤llen eine
ErmÃ¤chtigung erteilt werden, wenn dies zur Sicherstellung der vertragsÃ¤rztlichen
Versorgung erforderlich sei.

Die Ã¼brigen Beigeladenen haben keinen Antrag gestellt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf die Prozessakten erster und zweiter Instanz, sowie die
Verwaltungsakte des Beklagten verwiesen.

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Der Senat entscheidet in der Besetzung mit je einem ehrenamtlichen Richter aus
dem Kreis der VertragsÃ¤rzte, VertragszahnÃ¤rzte und Psychotherapeuten und aus
dem Kreis der Krankenkassen, da es sich um eine Angelegenheit des
Vertragsarztrechts handelt (Â§Â 12 Abs. 3 S. 1 Sozialgerichtsgesetz ).

Die nach den Â§Â§ 143, 144, 151 Abs. 1 SGG form- und fristgerecht eingelegten
Berufungen des Beklagten und der Beigeladenen zu 1) sind statthaft und zulÃ¤ssig.
Die Beigeladene zu 1) ist aufgrund ihrer Aufgabe der Sicherstellung der Versorgung
zur Einlegung von Rechtsmitteln in Zulassungsangelegenheiten befugt (BSG, Urteil
vom 29.09.2009 â�� B 6 KA 34/08 R -, in juris Rn. 9). Â Die Berufungen sind aber in
der Sache unbegrÃ¼ndet. Das SG hat den Beklagten zu Recht verpflichtet, den
Widerspruch der KlÃ¤gerin wegen Sonderbedarfszulassung im Umfang eines halben
Versorgungsauftrages unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu
bescheiden. Der Beschluss vom 17.02.2016 ist rechtswidrig und verletzt die
KlÃ¤gerin in ihren Rechten.

I. Gegenstand des Berufungsverfahrens ist nur die geltend gemachte
qualifikationsbezogene Sonderbedarfszulassung mit hÃ¤lftigem
Versorgungsauftrag, nachdem die KlÃ¤gerin gegen das Urteil des SG kein
Rechtsmittel eingelegt hat.

Streitgegenstand der kombinierten Anfechtungs- und Verpflichtungsklage (BSG,
Urteil vom 23.02.2015, â�� B 6 KA 81/03 R -, in juris) ist allein der Beschluss vom
17.02.2016/Bescheid des Beklagten vom 12.07.2016. In vertragsÃ¤rztlichen
Zulassungssachen wird der Berufungsausschuss mit seiner Anrufung gem. 
Â§Â 96Â Abs.Â 4Â FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) funktionell
ausschlieÃ�lich zustÃ¤ndig. Â§Â 95Â SGG findet in diesen Verfahren keine
Anwendung (stÃ¤ndige Rechtsprechung seit BSG, Urteil vom 27.01.1993,
â��Â RKaÂ 40/91Â -, in juris).

II. Gesetzliche Grundlage fÃ¼r die von der KlÃ¤gerin begehrte ausnahmsweise
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Zulassung im Planungsbereich Stadtkreis S1, fÃ¼r den der Landesausschuss der
Ã�rzte und Krankenkassen gemÃ¤Ã� Â§ 103 Abs. 1 und 2 SGB V wegen
Ã�berversorgung ZulassungsbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r die Arztgruppe der
Psychotherapeuten angeordnet hat, sind die Â§Â§ 101 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 72 Abs. 1 S.
2 SGB V i.V.m. den Â§Â§ 36, 37 BPL-RL (in ihrer jeweils aktuellen Fassung, vgl. BSG,
Urteil vom 28.06. 2017 â�� B 6 KA 28/16 R -, in juris Rn. 18, zuletzt BSG, Urteil vom
17.03.2021 â�� B 6 KA 2/20 R -, in juris Rn. 22).

Nach Â§ 36 Abs. 1 BPL-RLÂ  darf der Zulassungsausschuss unbeschadet der
Anordnung von ZulassungsbeschrÃ¤nkungen durch den Landesausschuss dem
Zulassungsantrag eines Arztes der betreffenden Arztgruppe auf Sonderbedarf nach
PrÃ¼fung entsprechen, wenn die in Â§Â§ 36 bis 38 BPL-RL geregelten
Voraussetzungen erfÃ¼llt sind und die ausnahmsweise Besetzung eines
zusÃ¤tzlichen Vertragsarztsitzes unerlÃ¤sslich ist, um die vertragsÃ¤rztliche
Versorgung in einem Versorgungsbereich zu gewÃ¤hrleisten und dabei einen
zusÃ¤tzlichen lokalen oder einen qualifikationsbezogenen Versorgungsbedarf zu
decken.

Nach 37 Abs. 1 BPL-RL erfordert die Anerkennung eines qualifikationsbezogenen
Sonderbedarfs die PrÃ¼fung und Feststellung einer bestimmten Qualifikation (dazu
1.) und die PrÃ¼fung und Feststellung eines entsprechenden besonderen
Versorgungsbedarfs in einer Region durch den Zulassungsausschuss (dazu 2.). 

1. GemÃ¤Ã� Â§ 37 Abs. 2 BPL-RL ist eine besondere Qualifikation im Sinne von Abs.
1 anzunehmen, wie sie durch den Inhalt des Schwerpunktes, einer fakultativen
Weiterbildung oder einer besonderen Fachkunde fÃ¼r das Facharztgebiet nach der
Weiterbildungsordnung beschrieben ist. Auch eine Zusatzweiterbildung oder eine
Zusatzbezeichnung kann einen qualifikationsbezogenen Sonderbedarf begrÃ¼nden,
wenn sie den vorgenannten Qualifikationen vom zeitlichen und qualitativen Umfang
her gleichsteht. Ein besonderer qualifikationsbezogener Versorgungsbedarf kann
auch bei einer Facharztbezeichnung vorliegen, wenn die Arztgruppe gemÃ¤Ã� Â§Â§
11 bis 14 BPL-RL mehrere unterschiedliche Facharztbezeichnungen umfasst. Auf die
Bezeichnung der Weiterbildung als â��Zusatzbezeichnungâ�� kommt es demnach
nach dem eindeutigen Wortlaut der Vorschrift nicht an.

Der Senat schlieÃ�t sich vollumfÃ¤nglich der Ansicht des SG an, dass die KlÃ¤gerin
mit dem Erwerb der Zusatzbezeichnung â��Klinische Neuropsychologieâ�� Ã¼ber
eine besondere Qualifikation im Sinne des Â§ 37 Abs. 2 BPL-RL verfÃ¼gt und
verweist insoweit auf die EntscheidungsgrÃ¼nde des Urteils (Â§ 153 Abs. 2 SGG).
Nur ergÃ¤nzend wird im Hinblick auf die BerufungsbegrÃ¼ndungen Folgendes
ausgefÃ¼hrt:

Der fÃ¼r eine qualifikationsbezogene Sonderbedarfszulassung maÃ�gebliche
â��Versorgungsbedarfâ�� wird maÃ�geblich von einer besonderen,
nachgewiesenen BefÃ¤higung des Arztes bzw. Psychotherapeuten her definiert.
Dieser muss Ã¼ber eine BefÃ¤higung verfÃ¼gen, wie sie durch die Ã¤rztlichen
Weiterbildungsordnungen als â��Schwerpunktâ��, â��fakultative Weiterbildungâ��
bzw. â��besondere Fachkundeâ�� definiert wird. Â§Â 37 BPL-RL in der seit dem
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04.07.2013 geltenden Fassung des Beschlusses des GBA vom 16.05.2013 richtet
die besondere Qualifikation eng an den Subspezialisierungen des Ã¤rztlichen
Weiterbildungsrechts und â�� bei Psychotherapeuten â�� an den drei
Richtlinienverfahren aus (BSG, Urteil vom 28.06.2017 â�� B 6 KA 28/16 R -, in juris).
Auch wenn die aktuellen Weiterbildungsordnungen die Begriffe â��fakultative
Weiterbildungâ�� bzw. â��besondere Fachkundeâ�� nicht mehr verwenden,
besteht sachlich kein relevanter Unterschied zu den nunmehr vorgesehenen
Facharzt- und Schwerpunktbezeichnungen sowie Zusatzbezeichnungen, die sich auf
sogenannte Zusatzweiterbildungen grÃ¼nden (vgl. Â§ 2 WBO BW vom 18.05.2020;
BSG, Urteil vom 02.09.2009Â â�� B 6 KA 34/08 RÂ -, in juris Rn. 14). Wie das SG
zutreffend ausgefÃ¼hrt hat, erforderte der Erwerb einer fakultativen Weiterbildung
nach der Muster-WBO 1992 nur eine Weiterbildungszeit von zwei Jahren, so dass die
besondere Qualifikation nicht zwingend eine Weiterbildungszeit von 36 Monaten
erfordert. Im Ã�brigen enthÃ¤lt auch die aktuelle WBO BW vom 18.05.2020
ungeachtet der Anforderungen an Zusatzweiterbildungen auch mehrere
Schwerpunktweiterbildungen, welche ausschlieÃ�lich eine Weiterbildungszeit von
24 Monaten erfordern (z.B. Schwerpunkt GynÃ¤kologische Onkologie, Schwerpunkt
Kinder-und Jugend-Kardiologie, Schwerpunkt Neonatologie, Schwerpunkt
NeuropÃ¤diatrie, Schwerpunkt Kinder- und Jugendradiologie; Schwerpunkt
Neuroradiologie). Auch aus dem Urteil des BSG vom 02.09.2009Â (- B 6 KA 34/08 R
-, in juris Rn. 14) lÃ¤sst sich nicht entnehmen, dass Weiterbildungen mit
Weiterbildungszeiten von 24 Monaten den Qualifikationsanforderungen des Â§ 37
Abs. 2 BPL-RL nicht genÃ¼gen kÃ¶nnen. Das BSG hat lediglich den Bereich der 
Kinder-Pneumologie bei damaliger Rechtslage betrachtet.

Dem Beklagten ist zwar zuzustimmen, dass nicht jede Subspezialisierung zu einer
entsprechenden Sonderbedarfszulassung fÃ¼hren kann. Auch genÃ¼gen eine
Zusatzbezeichnung und allein eine Weiterbildung nicht, ein qualifikationsbezogenes,
sonderbedarfsfÃ¤higes vertragsÃ¤rztliches Leistungsspektrum zu umschreiben.
Jedoch steht die Zusatzbezeichnung â��Klinische Neuropsychologieâ�� den in Â§ 37
Abs. 2 S. 1 BPL-RL genannten besonderen Qualifikation der fakultativen
Weiterbildung und der Schwerpunktweiterbildung vom zeitlichen und qualitativen
Umfang her gleich. So kann die Weiterbildung gemÃ¤Ã� Â§ 3 Abs. 1 WBO PT-BW
Ã¼berhaupt erst nach Erteilung der Approbation aufgenommen werden. Die
Vermittlung der Weiterbildungsinhalte darf nur durch zugelassene
WeiterbildungsstÃ¤tten erfolgen. Die zur Weiterbildung erforderliche klinische
VollzeittÃ¤tigkeit von zwei Jahren (bzw. in der ab 17.06.2021 geltenden Fassung
auch TeilzeittÃ¤tigkeit entsprechend lÃ¤ngerer Dauer) wird durch ein
umfangreiches Theoriestudium ergÃ¤nzt.

Die Argumentation des Beklagten, dass die hier in Frage stehende Qualifikation
anders als bei den primÃ¤ren Sonderbedarfsvoraussetzungen nicht auf eine
spezifische TÃ¤tigkeit im Zusammenhang mit einer Facharztqualifikation bezogen
sei, sondern die Ã¤rztliche TÃ¤tigkeit einer Anzahl weiterer FachÃ¤rzte abrunden
kÃ¶nne, Ã¼berzeugt nicht. Denn genauso, wie Schwerpunktweiterbildungen auf
einzelne Facharztqualifikationen aufsetzen, setzt die Weiterbildung â��Klinische
Neuropsychologieâ�� auf die Approbation von Psychologischen Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten auf. Denn Ziel der Weiterbildung
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ist der geregelte Erwerb eingehender und besonderer Kenntnisse, Erfahrungen und
Fertigkeiten fÃ¼r definierte psychotherapeutische TÃ¤tigkeiten nach Abschluss der
Berufsausbildung und Erlangung der Approbation (Â§ 1 Abs. 2 WBO PT-BW).

2. Die PrÃ¼fung und Feststellung eines besonderen Versorgungsbedarfs in einer
Region durch den Zulassungsausschuss kann nicht durch den Senat ersetzt werden.
Denn bei der Konkretisierung und Anwendung der fÃ¼r die Anerkennung eines
Sonderbedarfs maÃ�geblichen Tatbestandsmerkmale steht den Zulassungsgremien
ein der gerichtlichen NachprÃ¼fung nur eingeschrÃ¤nkt zugÃ¤nglicher
Beurteilungsspielraum zu (BSG, Urteil vom 28.06.2017Â â�� B 6 KA 28/16 RÂ -, in
juris Rn. 21). Aber auch bei Beachtung der nur eingeschrÃ¤nkten gerichtlichen
NachprÃ¼fbarkeit von Entscheidungen Ã¼ber AntrÃ¤ge auf
Sonderbedarfszulassung kann der angefochtene Bescheid des Beklagten keinen
Bestand haben, weilÂ der Beklagte im streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheid â�� aus
seiner Sicht konsequent â�� trotz umfangreicher Ermittlungen zum
Versorgungsbedarf nicht entschieden hat, ob ein besonderer Versorgungsbedarf
Ã¼berhaupt besteht, sondern dies offen lÃ¤sst. Es fehlt demnach an der
erforderlichen Bewertung, ob und inwieweit der Versorgungsbedarf bereits durch
das Leistungsangebot der zugelassenen Ã�rzte gedeckt ist oder ob noch ein
Versorgungsbedarf besteht. Eine Reduzierung des Beurteilungsspielraums auf Null
ist nicht erkennbar. Im Ã�brigen wird auch insoweit auf die zutreffenden GrÃ¼nde
im Urteil des SG vollinhaltlich verwiesen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a Abs. 1 S. 1 SGG i.V.m. Â§Â§ 154 ff.
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Danach haben der Beklagte und die
Beigeladene zu 1) die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen, da sie unterlegen
sind (Â§ 154 Abs. 1 SGG, Â§ 159 Satz 2 VwGO). Eine Erstattung der Kosten der
Beigeladenen zu 2) bis 6) ist nicht veranlasst. 

Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf Â§ 197a Abs. 1 S. 1 SGG i.V.m. Â§Â§ 63,
52 Abs. 1, 3 Gerichtskostengesetz (GKG). Gegenstand des Berufungsverfahrens ist
abweichend vom Klageverfahren nur ein hÃ¤lftiger Versorgungsauftrag. 

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor (Â§ 160 Nr. 1 und 2 SGG
).

Erstellt am: 12.02.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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